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V 233/2011 

 
 
 Die Verwaltung informiert über die Umsetzung des zu 

erwartenden Bundeskinderschutzgesetzes und der damit 
verbundenen Aufstockung von 0,5 Stellen ab Mitte 2012. 
Im Anschluss an einer sich hieraus ergebenen Diskussion stellt 
der Vorsitzende die V 233/2011 zur Abstimmung. 
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag folgende 
Beschlussfassung: 
 
Der Kreistag beschließt, die erforderlichen Mittel zur 
Realisierung des zusätzlichen Stellenbedarfs zur 
flächendeckenden Einführung der Babybegrüßungsbesuche 
(0,5 Stelle) ab Mitte 2012 zur Verfügung zu stellen, sofern das 
Gesetz wie geplant in Kraft tritt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, bei 0 Enthaltung(en) 
 
 

 

 
 




